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Neufassung des Thüringer Gesetzes über die Öffentlich bestellten Vermessungsingeni- 
eurinnen und -ingenieure (ThürGÖbVI) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Beteiligung der Verbände und Anhörung anderer Stellen nach § 20 und § 21 ThürGGO 

Sehr geehrter Herr Minschke, 

wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 6. April 2023 in dem auch der beruflichen Selbstver-
waltung der Thüringer Ingenieurinnen und Ingenieure die Möglichkeit gegeben wird, eine Auf-
fassung zur Neufassung des Thüringer Gesetzes über die Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieurinnen und -ingenieure (ThürGöbVI) vorzubringen. 

Die Ingenieurkammer Thüringen (IKTh) vertritt als Körperschaft öffentlichen Rechts die berufs-
ständischen Interessen der Ingenieurinnen und Ingenieure, die in dem von der Kammer ge-
führten Mitgliederverzeichnis eingetragen sind. 

Entsprechend der Befassung mit dem Gesetzentwurf wird die Position der BDVI-Landesgruppe 
Thüringen zum Gesetzentwurf unterstützt. 

Die von der BDVI-Landesgruppe Thüringen vorgetragene Forderung nach ersatzloser Strei-
chung von § 4 Abs. 2 Nr. 4 c ThürGÖbVI („Öffnungsklausel") erscheint hinsichtlich der Argu-
mentation plausibel, auch unter Würdigung der Tatsache, dass das Ergebnis der Themenbe-
fassung dem Ansatz „vom Berufsstand für den Berufsstand" entspricht, d. h. Fachleute küm-
mern sich um die Belange von Fachleuten. 

Ebenfalls wird die BDVI-Einordnung zur Streichung von § 2 Abs. 1 Nr. 5 der ThürGÖbVIDVO 
befürwortet (Bezug: Prüfung der persönlichen Bestellungsvoraussetzungen). 

Wir bitten darum, die nachfolgenden Ausführungen vornehmlich im Kontext zu § 4 Abs. 2 Nr. 
4 c ThürGÖbVI des Gesetzentwurfs aufzufassen. 

Die BDVI-Ansicht wird geteilt, dass der Fachkräftemangel kein Anlass dafür sein darf, Bestel-
lungsvoraussetzungen für ÖbVI abzusenken. 
Insbesondere unter Berücksichtigung der in Thüringen bestehenden Möglichkeit, auf Grund-
lage eines erfolgreich abgeschlossenen Fachhochschulstudiums sowie einer anschließend ab-
solvierten Inspektorenausbildung, die Bestellung zum ÖbVI beantragen zu können, erscheint 
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die Gewährung eines weiteren Berufszugangs zum ÖbVI, die zudem lediglich auf Nachweise 
zur Berufserfahrung abstellt, d. h. keinerlei Prüfungsnachweis erfordert, entbehrlich. 
Die Tatsache, dass die beabsichtigte Thüringer-Regelung bundesdeutsches Novum werden 
würde, ist zumindest bemerkenswert. 

Vielleicht darf im Zusammenhang zu dem aus Kammersicht unabdingbaren Kriterium „Quali-
tätssicherung" bei der Beleihung von Freiberuflern, auf die Prüfingenieure/innen für Standsi-
cherheit hingewiesen werden. Nur Personen dürfen die vorgenannte Bezeichnung führen, die 
von der obersten Bauaufsicht anerkannt sind. Bewerbende für die Anerkennung als Prüfingeni-
eur/in haben sich einer umfangreichen Prüfung der vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
zu unterziehen, wobei die Zulassung zu der Prüfung nur erfolgt, wenn allgemeine und beson-
dere Voraussetzungen nachgewiesen werden können. 
Unabhängig davon, dass ggf. diskutiert werden kann, welcher Anspruch an ein jeweiliges Be-
fähigungsniveau gestellt werden sollte, erscheint der generelle Verzicht auf die Einführung ei-
ner abschließenden Prüfung als zu drastische Reaktion auf die angenommenen Auswirkungen 
der Fachkräfteproblematik im amtlichen Vermessungswesen. 

t freundli ßen 

Haberbosch
BTD-Bearbeitungshinweis


